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§ 48 NRWO Landeswahlvorschlage
mit gleichen Wahlwerbern

NRWO - Nationalrats-Wahlordnung 1992

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 01.08.2025

1. (1)Weisen mehrere Landeswahlvorschlage im gleichen Landeswahlkreis den Namen desselben Wahlwerbers auf,
so ist dieser von der Landeswahlbehorde aufzufordern, binnen acht Tagen, spatestens jedoch am
funfundfunfzigsten Tag vor dem Wahltag, zu erklaren, fir welchen der Wahlvorschldge er sich entscheidet. Auf
allen anderen Landeswahlvorschldagen wird er gestrichen. Wenn er sich in der vorgesehenen Frist nicht erklart, ist
er auf dem als ersten eingelangten Landeswahlvorschlag, der seinen Namen trug, zu belassen.

2. (2)Weisen Landeswahlvorschldge in zwei oder mehreren Landeswahlkreisen den Namen desselben Bewerbers
auf, so ist das Einvernehmen zwischen den betroffenen Landeswahlbehoérden herzustellen und sinngemal? nach
Abs. 1 vorzugehen. Gelingt ein Einvernehmen nicht, so entscheidet die Bundeswahlbehorde. Die gefallte
Entscheidung ist von der Bundeswahlbehdrde den betroffenen Landeswahlbehdrden bis spatestens am
zweijundfiinfzigsten Tag vor dem Wahltag bekanntzugeben und ist fir die Landeswahlbehdrden verbindlich.

In Kraft seit 12.07.2013 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
file:///

	§ 48 NRWO Landeswahlvorschläge mit gleichen Wahlwerbern
	NRWO - Nationalrats-Wahlordnung 1992


